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Rundenwettkämpfe Luftgewehr-Auflage 2021/22 

2. Mannschaft nochmals erfolgreich 

Während die 1. Mannschaft die Saison bereits abgeschlossen hat, stehen bei der 2. noch zwei 

Wettkämpfe aus. Die erste dieser Begegnungen fand am 24.02.2022 statt. Unsere Mannschaft traf 

auf die 2. Mannschaft des Sportschützenverein Fuldabrück. Die Hoffnung war, dass auch in diesem 

Wettkampf ein ähnliches gutes Ergebnis wie in den letzten Runden erzielt wird. Nachdem dann 878 

Ringe ausgewertet wurden, waren wir zuversichtlich, dass dies ausreicht. Die Fuldabrücker teilten 

schließlich ihre Ringzahl mit 869 Ringen mit, die nächsten Punkte waren damit gesichert.  

Für die II. schossen: 

Günther Wittich 294  Ringe 

Anke Käse 292  Ringe 

Volker Stippich 292  Ringe 

 878  Ringe 

Der letzte Wettkampf findet am 11.03.2022 gegen den Spitzenreiter der Regionalklasse, der 

Mannschaft Sandershausen I, statt. 

 

Neue Änderungen der Coronavirus-Schutzverordnung (CoSchuV) ab 04.03.2022 

Wegen den sich ständig ändernden Vorgaben zum Corona-Schutz, nachfolgend eine - für unseren 

Schießsport stark gekürzte - Zusammenfassung aus dem entsprechenden Wortlaut des 

Landessportbundes Hessen. Die Inhalte der im Text erwähnten Paragraphen (§3, §5, §16, §22) 

müssen, bei Bedarf, der CoSchuV entnommen werden. 

Wie können Sportveranstaltungen ab dem 04. März stattfinden? 

Veranstaltungen, an denen mehr als 10 Personen teilnehmen, sind zulässig, wenn 

1.  im Freien 

    nur Personen mit Negativnachweis nach § 3 eingelassen werden (3G-Regel) 

2.  in geschlossenen Räumen 

    nur Personen, welche ebenfalls die 3G-Regel erfüllen, eingelassen werden. Alle Personen 

müssen eine Maske des vorgeschriebenen Typs FFP2, FP 95 oder N95 tragen. 

    ein Abstands- und Hygienekonzept nach § 5 vorliegt und umgesetzt wird. 

Eine Nachweiskontrolle muss sichergestellt sein und insgesamt müssen wirkungsvolle Maßnahmen 

zur Eindämmung des Infektionsrisikos getroffen werden. 

In den Innenräumen muss auch bei Veranstaltungen mit weniger als zehn Personen eine 

vorgegebene Maske getragen werden. Sie darf am Sitzplatz für den Verzehr von Speisen und 

Getränken zeitweise abgenommen werden. 

Dürfen Vereins- und Versammlungsräume öffnen? 

Vereins- und Versammlungsstätten können geöffnet werden. Finden darin etwa Vorstandssitzungen 

oder Mannschaftsbesprechungen statt, so gelten die in der Corona-Schutzverordnung unter § 16 

aufgeführten Vorgaben für Zusammenkünfte und Veranstaltungen entsprechend. Findet in den 

Räumen ein wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb statt, also mit Zugänglichkeit für die Öffentlichkeit, 

dann gelten die Regelungen, wie sie die CoSchuV in § 22 für die Gaststätten bzw. konkret die 

Innengastronomie vorsieht, entsprechend. (Stand: 03. März 2022) 

 

Training: 



Der Zugang zum Training mit Luftdruckwaffen und Bogen (Innenräume) ist z. Zt. nur bei Erfüllung 

der 3G-Regel möglich. 

Trainingszeiten Luftdruckwaffen: 

Mittwoch ab 19.00 Uhr 

 - die Regeln zum Trainingsablauf sind zu beachten - 

Trainingszeiten Bogensport: 

Freitag  ab 17.30 Uhr Aufbau, anschließend Jugend- und Anfänger-Training 

Freitag  ab 19.30 bis 22.00 Uhr Freies Training für Alle 

Sofern sich Änderungen ergeben, werden an dieser Stelle aktuelle Informationen veröffentlicht. 

Wissenswertes über den Schützenverein Kaufungen finden Sie im Internet auf unserer Homepage. 

Offene Fragen beantworten wir gern unter unserer E-Mail Adresse. 


